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„Ausbildungsrekord“ des Bremer Senats auch für junge schwerbehinderte Menschen? 

Anfrage der Abgeordneten Sigrid Grönert, Frank Imhoff und Fraktion der CDU 

Wir fragen den Senat:  

1. Wie viele Auszubildende, Dual-Studierende, Praktikantinnen und Praktikanten und Ein-
stiegsqualifizierungsteilnehmer mit Schwerbehinderung hat Bremen in den letzten fünf Jahren 
eingestellt (bitte in absoluten Zahlen und in Prozent angeben)? 

2. Wie viele davon wurden später befristet oder unbefristet in den öffentlichen Dienst über-
nommen? 

3. Welche Ursachen sieht der Senat für diese geringen Zahlen, die der Vorbildfunktion des öf-
fentlichen Dienstes nicht gerecht werden, und durch welche zusätzlichen Maßnahmen will er 
diese - auch angesichts der allgemein sinkenden Schwerbehindertenquote im bremischen öf-
fentlichen Dienst unter die selbstgesetzte Grenze von sechs Prozent - erhöhen? 

Zu Frage 1: 
Von 2020 bis 2024 wurden insgesamt 57 Auszubildende, Dual-Studierende, Praktikant*innen 
im Anerkennungsjahr und Einstiegsqualifizierungsteilnehmer*innen mit Schwerbehinderung im 
bremischen öffentlichen Dienst eingestellt. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 1,4 
Prozent aller eingestellten Auszubildenden bzw. dual Studierenden.  

Zu Frage 2: 
Von den 28 Auszubildenden, Anerkennungspraktikant*innen, EQ-Teilnehmenden und dual 
Studierenden mit Schwerbehinderung, die in den Jahren 2020 und 2021 eingestellt wurden 
und die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, wurden 17 in ein Arbeits- oder 
Dienstverhältnis im bremischen öffentlichen Dienst übernommen. In der Regel werden alle 
Auszubildenden oder Dual Studierenden, die in den sogenannten bedarfsorientierten Berufen 
für die Arbeit im bremischen öffentlichen Dienst ausgebildet worden sind, nach erfolgreichem 
Abschluss der Ausbildung auch übernommen. Dass 11 Auszubildende bzw. Dual Studierende 
nicht übernommen worden sind, liegt daran, dass Ausbildungsverhältnisse abgebrochen oder 
verlängert wurden oder die Einstellungsofferten seitens der Auszubildenden abgelehnt wur-
den. Die Auszubildenden und Anwärter*innen der Einstellungsjahrgänge 2022, 2023 und 2024 
befinden sich noch in einem Ausbildungsverhältnis, sodass eine Aussage zur Übernahme 
noch nicht getroffen werden kann.  

Zu Frage 3: 
Bei der Bewertung und Einordnung der genannten Zahlen und Quoten sind folgende Aspekte 
relativierend zu berücksichtigen: Nicht jeder Arbeitsplatz im bremischen öffentlichen Dienst ist 
gleichermaßen für schwerbehinderte Menschen geeignet. Die Arbeitsplätze im Polizeivoll-
zugsdienst oder bei der Feuerwehr Bremen setzen zum Beispiel eine uneingeschränkte kör-
perliche Eignung voraus. In den letzten 5 Jahren wurden alleine für diese beiden Bereiche ins-
gesamt 1.139 Anwärter*innen eingestellt. Dies entspricht 28 Prozent aller Ausbildungsverhält-
nisse, was die geringe Schwerbehindertenquote in Bezug auf alle Ausbildungsverhältnisse et-
was relativiert. Ein Problem liegt auch darin, dass insgesamt nur wenig Menschen mit Schwer-
behinderung sich überhaupt bewerben. Dies wirkt sich auch auf die Einstellungsquote aus. 
Fraglich ist auch, ob alle Auszubildenden im Rahmen der Einstellung ihre Schwerbehinderung 
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offenlegen. In der Regel handelt es sich um relativ junge Menschen, die ggf. die Schwerbe-
hinderung auch als Stigma empfinden. Auch bei den Teilnehmenden der Einstiegsqualifizie-
rungsmaßnahmen, bei denen es sich größtenteils um Menschen handelt, die aus ihren Hei-
matländern flüchten mussten und die in der Regel noch nicht sehr lange in Deutschland leben, 
besteht die Vermutung, dass einige die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft noch 
nicht beantragt haben.  

Der Senat bemüht sich, besonders Menschen mit Behinderung für eine Ausbildung im öffentli-
chen Dienst zu gewinnen. Im Rahmen der Auswahlverfahren für Ausbildungsplätze kann für 
einen chancengleichen Zugang – sofern von den Bewerber*innen gewünscht – ein Nachteil-
sausgleich gewährt werden. Daneben werden vom Aus- und Fortbildungszentrum für den bre-
mischen öffentlichen Dienst (AFZ) in enger Abstimmung mit der Ansprechstelle Rehabilitation 
und Teilhabe bei der Agentur für Arbeit jährlich Ausbildungsplätze für Fachpraktiker*innen in 
der Hauswirtschaft für Menschen mit Behinderung vorgehalten. Darüber hinaus hat der Senat 
im Zuge der Ausbildungsplanung für das Jahr 2025 15 zusätzliche Ausbildungsplätze für Men-
schen mit Schwerbehinderung beschlossen. Um diesen Personenkreis auf die vielfältigen Tä-
tigkeitsbereiche aufmerksam zu machen und für eine Ausbildung oder ein duales Studium zu 
interessieren, hat die Freie Hansestadt Bremen in den letzten Jahren im Rahmen des DUO-
Day in unterschiedlichen Einrichtungen des bremischen öffentlichen Dienstes Praxisplätze an-
geboten. Dieses Angebot wird auch in diesem Jahr erneut bestehen. Zudem erfolgt durch das 
AFZ eine gezielte Ansprache diverser Bildungseinrichtungen für Menschen mit Behinderung, 
um das Ausbildungsangebot dieser Zielgruppe bekannt zu machen. Weiterhin steht eine Ko-
operation zwischen dem Senator für Finanzen und der Institution „Inklupreneur“ unmittelbar 
bevor. Im Zuge der Kooperation soll pilothaft im Finanzressort ein Coaching durchgeführt wer-
den, bei dem Menschen mit Behinderung selbst als Referent*innen in Erscheinung treten und 
so gezielter für das Thema sensibilisieren können. Der Ansatz des Coachings zielt auf meh-
rere Ebenen in der Organisation ab, wie zum Beispiel Personalgewinnung, Personalbindung 
und Arbeitgeberattraktivität. Die Erkenntnisse sollen nach Ablauf des Projektes bewertet und 
im Erfolgsfall mit allen Ressorts geteilt werden, um die Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten 
von Menschen mit Schwerbehinderung im bremischen öffentlichen Dienst kontinuierlich zu 
verbessern. Die Arbeitsbedingungen sollen so gestaltet werden, dass der barrierefreie Zugang 
zum Arbeitsplatz, einschließlich der Arbeitsmittel, gewährleistet ist. Hierbei werden auch die 
Angebote und Leistungen des Integrationsamtes genutzt, die dazu dienen, behinderungsbe-
dingte Nachteile auszugleichen, zum Beispiel in Bezug auf die Ausstattung des Arbeitsplatzes 
oder die Arbeitsassistenz. Das Integrationsamt und die Integrationsfachdienste stehen bera-
tend zur Verfügung. 


